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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Grundrechte

Wäre sie Ende 2017 zur Abstimmung gestanden, hätten der Volksinitiative «Ja zum
Verhüllungsverbot» drei Viertel der Schweizer Stimmbevölkerung zugestimmt, so die
Resultate einer erneuten Umfrage im Auftrag von «Le Matin Dimanche» und der
Sonntags-Zeitung, die im Januar 2018 veröffentlicht wurden. Demnach hätten 60
Prozent der Befragten die Initiative sicher annehmen wollen, während ihr 17 Prozent
eher zugestimmt hätten. 20 Prozent hätten sicher oder eher nein gesagt und 3 Prozent
hatten keine Meinung. Ebenfalls eine Mehrheit der Schweizer Stimmbevölkerung
befürwortete zum gleichen Zeitpunkt ein Kopftuchverbot an Schulen, das von der CVP
im Zuge der Burka-Diskussion zur Debatte gestellt worden war. 51 Prozent der
Befragten sprachen sich klar und 18 Prozent eher für ein solches aus. Demgegenüber
waren 29 Prozent (eher) dagegen. Der Vorschlag der SP, muslimische Gemeinden unter
der Voraussetzung, dass sie sich zu einem gemässigten Islam bekennen und transparent
organisieren, staatlich anzuerkennen, fand in derselben Umfrage keine klare Mehrheit.
48 Prozent äusserten sich dazu (eher) positiv, 42 Prozent (eher) negativ. Die Initianten
des Verhüllungsverbots gaben sich in der Presse mit den Resultaten der Umfrage
zufrieden; für die Leute sei klar, dass man in der Öffentlichkeit sein Gesicht zeige,
wurde Walter Wobmann (svp, SO) vom «Corriere del Ticino» zitiert. Umgekehrt
vermochten die Resultate die Initiativgegner jedoch nicht in Aufruhr zu versetzen. Viele
Initiativen starteten mit einer hohen Zustimmung in der Bevölkerung, bevor sich die
Debatte ausgleiche, mahnte auch der Genfer SVP-Nationalrat Yves Nidegger gegenüber
der «Tribune de Genève» noch zur Vorsicht.
Ende Januar 2019 fassten schliesslich die SP-Frauen – «einstimmig, aber wenig
enthusiastisch», wie die NZZ schrieb – die Nein-Parole zum Verhüllungsverbot. An ihrer
Jahrestagung rangen sie mit der Frage, ob man als Feministin eine Initiative des
Egerkinger Komitees unterstützen dürfe. Mehrheitlich lehnten sie zwar die Burka als
Ausdruck der Unterdrückung der Frau ab, sahen die Initiative aber nicht als den
richtigen Weg, zumal Musliminnen damit in der Verfassung mit einem Stigma behaftet
würden. Stattdessen wollten sie auf die von der SP gestartete «Offensive für
Gleichstellung und Feminismus» setzen, um die Gleichstellung muslimischer
Migrantinnen zu gewährleisten, berichtete die NZZ. 1

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 29.01.2018
KARIN FRICK

Mit einer parlamentarischen Initiative, eingereicht im März 2016, forderte Nationalrat
Yves Nidegger (svp, GE), die Anpassung von Art. 261bis StGB, der unter anderem die
Leugnung von Völkermord unter Strafe stellt. Die Nennung von Völkermord solle
entweder gestrichen oder durch den Zusatz «Völkermord, der von einem zuständigen
internationalen Gerichtshof anerkennt ist» präzisiert werden. Nidegger begründete
seine Forderung mit dem Fall Perinçek, in dem der EGMR die Schweiz im
Zusammenhang mit Art. 261bis StGB wegen Verletzung der Meinungsfreiheit verurteilt
hatte. Mit der vorgeschlagenen Anpassung sollen nicht mehr die Schweizer Gerichte
entscheiden müssen, was als Völkermord gilt.
Die RK-NR gab der Initiative im Mai 2017 Folge. Einige Monate später sprach sich
allerdings die RK-SR einstimmig gegen den Beschluss ihrer Schwesterkommission aus,
weil sie befand, der EGMR sei in seinem Urteil nicht zum Schluss gekommen, dass die
Kriminalisierung der Völkermordleugnung in Art. 261bis StGB als solche ein Problem
darstelle, sondern dass die Bestimmung im konkreten Fall vom Bundesgericht falsch
angewendet worden sei. Die RK-SR wollte den Artikel deshalb nicht grundsätzlich
infrage stellen. Infolgedessen lenkte die Mehrheit der RK-NR auf die Position der
ständerätlichen Kommission ein und beantragte ihrem Rat nun mit 15 zu 8 Stimmen, der
Initiative keine Folge zu geben. Der Nationalrat folgte in der Frühjahrssession 2018
seiner Kommissionsmehrheit und verwarf die Initiative mit 123 zu 67 Stimmen. Zu den
Befürworterinnen und Befürwortern aus der SVP-Fraktion hatten sich nur gerade zwei
Freisinnige gesellt. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.03.2018
ELIA HEER
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Bei einer Verletzung der EMRK muss der verurteilte Staat den Zustand für das Opfer so
wiederherstellen, wie wenn keine Verletzung begangen worden wäre (sog. Restitutio in
integrum). In der Schweiz wird dazu das vom EGMR erfolgreich angefochtene
Bundesgerichtsurteil revidiert und – falls das Opfer zu Unrecht strafrechtlich verurteilt
wurde – die betroffene Person freigesprochen und der zu Unrecht erstellte
Strafregistereintrag gelöscht. Falls die Schweiz jedoch die Verletzung der EMRK von sich
aus anerkennt und sich für eine Entschädigung des Opfers einsetzt, kann die
Beschwerde vor dem EGMR zurückgezogen und so eine Verurteilung der Schweiz
verhindert werden. In diesem Fall bietet das geltende Recht jedoch keine Möglichkeit,
den unrechtmässig erstellten Strafregistereintrag vor Ablauf der gesetzlichen Frist zu
löschen, da das Bundesgerichtsgesetz den dazu nötigen Freispruch nur bei einer
Verurteilung durch den EGMR zulässt. Um ihren unrechtmässigen Strafregistereintrag
löschen zu lassen, muss die betroffene Person folglich den Prozess vor dem EGMR bis
zur Verurteilung der Schweiz fortsetzen, auch wenn beide Parteien auf diese verzichten
könnten. Um diese Lücke im Bundesgerichtsgesetz zu schliessen, gaben die
Rechtskommissionen beider Räte im November 2017 bzw. im April 2018 einer
entsprechenden parlamentarischen Initiative Nidegger (svp, GE) einstimmig Folge. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.04.2018
KARIN FRICK

Das Anliegen der parlamentarischen Initiative Nidegger (svp, GE), das
Bundesgerichtsgesetz dahingehend anzupassen, dass eine Restitutio in integrum auch
bei einer gütlichen Einigung zwischen der Schweiz und dem EGMR – d.h. wenn die
Schweiz vor dem Gerichtshof anerkennt, dass sie eine Menschenrechtsverletzung
begangen hat und dieser im Gegenzug auf eine Verurteilung der Schweiz verzichtet –
ermöglicht wird, war in den Entwurf zum revidierten Bundesgerichtsgesetz
aufgenommen und vom Erstrat im Frühling 2019 gutgeheissen worden. Allerdings war
der Zweitrat im Dezember 2019 nicht auf die Vorlage eingetreten, weshalb sich die
Umsetzung der parlamentarischen Initiative verzögerte. Der Nationalrat verlängerte
deren Behandlungsfrist im Frühling 2020 daher um zwei Jahre. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.03.2020
KARIN FRICK

Nachdem die eidgenössischen Räte die Revision des Bundesgerichtsgesetzes, im Zuge
deren auch die parlamentarische Initiative Nidegger (svp, GE) zur Restitutio in integrum
umgesetzt worden wäre, in der Frühjahrssession 2020 versenkt hatten, nahm sich die
RK-NR dem Anliegen wieder an und präsentierte im Februar 2021 einen eigenen
Entwurf zur Umsetzung der parlamentarischen Initiative. Sie übernahm die nötige
Anpassung am Bundesgerichtsgesetz aus der gescheiterten Vorlage, wo diese
unbestritten gewesen war. Damit sollen ein EMRK-widriges Bundesgerichtsurteil in
Zukunft auch dann revidiert und ein darauf gestützter Strafregistereintrag gelöscht
werden können, wenn das Verfahren vor dem EGMR nicht mit einer Verurteilung der
Schweiz, sondern mit einer gütlichen Einigung endet. Der Bundesrat unterstützte das
Vorgehen der Kommission und beantragte den Räten die Zustimmung zum Entwurf. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.02.2021
KARIN FRICK

Der Nationalrat stimmte in der Sommersession 2021 als Erstrat einstimmig der
Anpassung des Bundesgerichtsgesetzes und weiterer Verfahrensgesetze zu, sodass
auch gütliche Einigungen zwischen der Schweiz und der beschwerdeführenden Partei
vor dem EGMR zu einer Revision des angefochtenen Bundesgerichtsurteils und einer
sogenannten Restitutio in integrum führen können. Bisher war dies nur nach einer
Verurteilung der Schweiz durch den EGMR möglich. In der darauffolgenden
Herbstsession passierte der völlig unbestrittene Entwurf, der auf eine parlamentarische
Initiative Nidegger (svp, GE) zurückging, auch den Zweitrat oppositionslos und wurde in
den Schlussabstimmungen einstimmig angenommen. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.10.2021
KARIN FRICK
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Aussenpolitik

Aussenpolitik

In der Frühjahrssession 2022 beschäftigte sich der Nationalrat mit der
parlamentarischen Initiative Molina (sp, ZH) zur Einführung einer Rechtsgrundlage für
gezielte Sanktionen bei schweren Menschenrechtsverletzungen und Korruption durch
hochrangige Politiker und Politikerinnen. Die APK-NR hatte der Initiative im Vorfeld
der Session mit 13 zu 10 Stimmen (bei 1 Enthaltung) Folge gegeben.
Kommissionssprecher und Initiant Fabian Molina argumentierte, dass die Sanktionen
der europäischen Länder in Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine
Wirkung gezeigt hätten. Sanktionen seien das einzige Mittel zwischen Krieg und Frieden,
um «Regelbrecher zur Raison zu bringen». Um die Zivilbevölkerung dadurch aber nicht
zu schädigen, müsse man «smart sanctions» nutzen, die gezielt die Verantwortlichen
von Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen strafen. Die Schweiz tue sich
generell schwer mit der Übernahme von Sanktionen, es fehle aber auch die rechtliche
Grundlage für eigenständige Sanktionen, erläuterte Molina. Molina bezeichnete den
Umstand, dass die Schweiz UNO-Sanktionen und Massnahmen der OSZE und der EU
übernehmen müsse als «nicht neutral und noch weniger souverän». Die APK-NR habe
daher auch bei der Revision des Embargogesetzes einen Artikel vorgeschlagen, der es
dem Bundesrat bei Menschenrechtsverletzungen erlauben soll, eigenständige
Sanktionen gegen Personen oder Entitäten anzuordnen. Hans-Peter Portmann (fdp, ZH)
kritisierte Molina dafür, dass er die Forderung seiner parlamentarischen Initiative
bereits im Embargogesetz eingebracht habe und somit dem Rat zweimal das gleiche
Anliegen vorlege und forderte den Rückzug der Initiative. Fabian Molina erklärte, dass
dies gemäss Parlamentsrecht nicht möglich sei, weil sie bereits in der Kommission
beraten worden war, er wolle aber insbesondere auch im Hinblick auf die Beratung im
Ständerat an der Initiative festhalten. Eine Kommissionsminderheit Nidegger (svp, GE)
forderte die Ablehnung der Initiative, einerseits weil der Begriff
«Menschenrechtsverbrechen» eine Verurteilung nach eingehender Untersuchung
voraussetzen würde, andererseits weil die Schweiz dadurch zur aktiven Akteurin im
Sanktionsbereich und somit zu einer an internationalen Konflikten beteiligten Partei
werden würde. Nidegger befürchtete auch, dass der Rechtsstaat geschwächt werden
könnte und die Schweiz im Ausmass der Sanktionen sogar weiter gehen könnte, als die
UNO und die wichtigsten Handelspartner. Der Minderheitsführer argumentierte in der
Ratsdebatte, dass nur Staaten als Völkerrechtssubjekte das Völkerrecht verletzen
könnten und daher auch nur Staaten Gegenstand von Sanktionen sein könnten. Der
Nationalrat gab der Initiative schliesslich mit 104 zu 74 Stimmen (bei 5 Enthaltungen)
Folge. Die SVP-Fraktion, sowie die FDP.Liberale-Fraktion stimmten fast geschlossen
dagegen. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.06.2022
AMANDO AMMANN

Im November 2022 reichten die Aussenpolitischen Kommissionen beider Räte zwei fast
gleichlautende Kommissionsmotionen zur Unterstützung der iranischen
Zivilgesellschaft ein. Während sowohl die APK-NR (Mo. 22.4278) als auch die APK-SR
(Mo. 22.4274) den Bundesrat damit beauftragen wollten, angemessene Massnahmen zu
ergreifen, um die iranische Zivilgesellschaft in ihrem Kampf für Frauen- und
Menschenrechte zu unterstützen, forderte die nationalrätliche Motion zusätzlich die
vollständige Übernahme der EU-Sanktionen gegen Mitglieder des iranischen Regimes.
Beide Kommissionen begründeten ihre Vorstösse damit, dass das iranische Regime mit
physischer Gewalt gegen die zivilgesellschaftlichen Proteste vorgehe und iranische
NGOs daher finanziell und durch weitere geeignete Massnahmen unterstützt werden
müssten. 
Eine Kommissionsminderheit Nidegger (svp, GE) in der APK-NR und eine
Kommissionsminderheit Chiesa (svp, TI) in der APK-SR beantragten, die Motionen
abzulehnen. Auch der Bundesrat sprach sich für die Ablehnung beider Motionen aus, da
die Schweiz bereits mit mehreren diplomatischen Interventionen auf bilateraler und
multilateraler Ebene auf die jüngsten Entwicklungen reagiert habe. Das EDA führe
zudem einen Menschenrechtsdialog mit dem Iran und spreche dabei auch Einzelfälle
von Menschenrechtsverletzungen gezielt und offen an. Eine Unterstützung von
zivilgesellschaftlichen Organisationen sei mit erheblichen Risiken verbunden, da
Vergeltungsmassnahmen gegen diese Organisationen ergriffen werden könnten,
argumentierte der Bundesrat weiter. Die Schweiz arbeite gemäss dem Vorsorgeprinzip
mit internationalen Organisationen zusammen, unter anderem unterstütze das EDA
Projekte des UNICEF und des OHCHR im Bereich der Jugendjustiz. Die Schweizer
Botschaft in Teheran fördere zudem NGO-Projekte in den Bereichen Entwicklung,
humanitäre Hilfe und menschliche Sicherheit zugunsten der iranischen Bevölkerung.

MOTION
DATUM: 22.11.2022
AMANDO AMMANN
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Der Bundesrat gewichte schliesslich die besondere Rolle der Schweiz mit ihren
Schutzmachtmandaten höher als den möglichen Effekt zusätzlicher Sanktionen gegen
den bereits stark sanktionierten Iran.

Während der Ständerat die Motion seiner APK in der Frühjahrssession mit 20 zu 19
Stimmen (bei 1 Enthaltung) aufgrund der Gegenstimmen der FDP-, SVP- und einiger
Mitte-Mitglieder knapp ablehnte, beschloss der Nationalrat mit 105 zu 65 Stimmen (bei
4 Enthaltungen) gegen den Willen der SVP- und der FDP-Fraktion die Annahme der
Motion seiner Kommission. Im Ständerat standen vor allem die wichtige Rolle der
Schweiz mit ihren Schutzmachtmandaten im Iran und der privilegierte diplomatische
Zugang zum Regime im Vordergrund. Auch in der nationalrätlichen Debatte wurden
diese Bedenken aufgeworfen, verfingen aber bei der Ratsmehrheit nicht. Nationalrat
Walder (gp, GE) warnte etwa davor, dass der Iran nicht davon ausgehen dürfe, dass ihm
die Gewährung von Schutzmachtmandaten eine Vorzugsbehandlung durch die
Schutzmächte garantiere. Die Menschenrechtsbilanz des Iran sei seit Jahren dramatisch
und ein Verzicht auf weitere Sanktionen könnte als Unterstützung des Regimes
interpretiert werden. 8

Beziehungen zur EU

Le 31 mai 2017, le Conseil national a procédé à l'examen du projet d'arrêté fédéral
concernant la ratification de la Convention d'Istanbul. Les arguments de la minorité
d'opposition, plaidant pour la non entrée en matière, ont notamment été présentés à la
chambre basse par l'UDC genevois Yves Nidegger selon les termes suivant: "le droit
suisse prescrit déjà tout ce que la Convention d'Istanbul impose de mettre en œuvre
et, surtout, il va bien au-delà de ce que la convention prescrit." A ce raisonnement,
Christa Markwalder (plr, BE), a répondu que la Suisse était membre du Conseil de
l'Europe depuis 1963 et qu'elle partageait, avec l'institution en question, de
nombreuses valeurs telles que la promotion des droits de l'homme, la démocratie ou
encore l’État de droit. Selon la libérale radicale bernoise, la lutte contre la violence
domestique et la violence faite aux femmes appartient à ces valeurs. En refusant la
ratification de la Convention d'Istanbul, la Suisse enverrait ainsi un signal extrêmement
négatif au reste du monde.
Le Conseil national s'est finalement prononcé en faveur du projet relatif à la ratification
de la Convention d'Istanbul (123 voix pour, 50 contre et 10 abstentions) et la version
définitive du texte a été acceptée par chacune des deux chambres lors du vote final du
16 juin 2017. 9
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AUDREY BOVEY
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